
Vereinbarung 
 

zwischen  
den im Gerichtsbezirk des Amtsgerichts Norderstedt tätigen 

Beratungsstellen, Jugendämtern und Familienrichtern 
über 

die  Zusammenarbeit im Rahmen der am Cochemer Modell orientierten Arbeitsweise 
für den Fall des Verweisens der Eltern in eine Beratungsstelle 

nach der ersten gerichtlichen Anhörung 
 
 

Die oben genannten Stellen sind sich einig, dass zunächst bis einschließlich des ersten 
Quartals 2010 für den Fall, dass sich abzeichnet, dass in der ersten gerichtlichen Anhörung 
in Umgangs- und Sorgesachen eine Einigung der Eltern nicht erreichbar sein wird, grund-
sätzlich wie folgt verfahren wird:  
 
 

1. Das Jugendamt klärt bei dem vor dem Gerichtstermin stattfindenden Gespräch, zu 
welchen Zeiten die Eltern grundsätzlich Zeit für eine Beratung haben. Es erfragt bei 
den Beratungsstellen, welche am ehesten Kapazitäten hat und erhält von dort 2 Ter-
minvorschläge für den ersten Termin unter Berücksichtigung der Zeitvorgaben der El-
tern soweit möglich. Dabei sollte ein Zeitraum zwischen Gerichtstermin und Bera-
tungstermin von 4 Wochen nicht überschritten werden. 

 
2. Im Gerichtstermin wird der Termin für die Erstberatung festgelegt. 

 
3. Das Jugendamt teilt der Beratungsstelle nach dem Gerichtstermin mit, wann die El-

tern zur Beratung erscheinen werden. Die Beratungsstelle meldet dem Jugendamt 
zurück, ob die Eltern mit der Beratung begonnen haben oder nicht.  

 
4. Die Anzahl der Beratungstermine variiert von Fall zu Fall. Die Beratungsstelle wird 

das Jugendamt informieren, falls die Beratung wesentlich länger als im 
Durchschnittsfall andauern wird.  

 
5. Sofern die Beratung scheitert, teilt die Beratungsstelle dies dem Jugendamt mit, wel-

ches das Gericht informiert. Sodann wird Termin anberaumt.  
 

6. Ob die Beratungsstellen sich zwecks Weitergabe von Inhalten der Beratung von ihrer 
Schweigepflicht entbinden lassen, entscheiden sie in eigener Verantwortung. 

 
 
__________________________________________ 
Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen, 
Kaltenkirchen 
 
__________________________________________ 
Erziehungs- Ehe-  und Lebensberatungsstelle  
der Diakonie, Norderstedt 
 
__________________________________________ 
Sozialwerk Norderstedt e.V. 
 
__________________________________________ 
Pro familia Norderstedt 
 
___________________________________________ 
Kreisjugendamt Segeberg 

 
____________________________________________ 
Jugendamt der Stadt Norderstedt 
 
 
________________________________________ 
Richter am Amtsgericht Buchert 
 
 
___________________________________________ 
Richterin am Amtsgericht Sprunk 
 
____________________________________________ 
Richterin am Amtsgericht Stoltenberg 
 
____________________________________________ 
Richter am Amtsgericht Windmüller 

 


